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23) Mandat,

die Erhebung des Zolles in der Oberlausitz betreffend,

vom 23sten Marz 1822.

Wog Friedrich August, von GOTTES Gnaden, Konig von
Sachsen 2c. v. c. thun hiermit kund und fugen zu wissen, wie Wir fur nothig befunden

haben, die in Unserm Antheile des Markgrafthums Oberlausitz bestehende besondere Zoll-
verfassung, bei den in selbiger, seit Erlassung des reformircen Zollmandaks vom 10ten Oec-

tober 1010, entstandenen vielfältigen Veränderungen und der dadurch erwachsenen Unge-

wißheit und Willkühr bei Erhebungder Zelle, aufs Reue durchgehen, und hierbei Unser

Absehen hauptsächlich dahin mic richten zu lassen, daß, anstatt der zeitherigen Erhebung
des Zolles nach dem Werthe der Waaren, die Vernehmung sicherer nach Gewicht, Maas
und Zahl in möglichst vereinfachten Sätzen erfolge, der zeither mit 4, 6 und 6 Pfenni-

gen vom Thaler des Werthes der Waare beim Ein-, Aus- und Durchgange derselben

erhobene Zoll auf geringere, im Allgemeinen nicht über Eins vom Hundert des Werthes

ansteigende, Vernehmungsätze vermindert, der besondere Durchgangszoll von den durch die

Oberlausiß aus Unsern alten Erblanden durchgehenden Waaren aufgehoben, überhaupt

aber eine Gleichstellung dieses candescheils mic den aleen Erblanden, in Hinsiche der

dortigen Zölle und hiesigen Grenz= und tand- Aceise, so wie des Regiewesens, ehunlichst
bezwecke und dadurch dem an Uns gebrachten Wunsche Unserer geereuen Seände, beide

gandestheile im Betreff dieser Abgaben nicht mehr wechselseitig als Ausland zu behandeln,
Gnuüge geleistet werde. «

Zu dem Ende erlassen Wir gegenwartiges Oberlausitzisches Zollmandat, unter

Aufhebung des erwahnten aältern Zollmandats vom 10ten October 1016, und der von

der ehemaligen Landeshauptmannschaft in Zollsachen erlassenen Verordnungen, ingleichen
der in den Einnahmen bisher Statt gefundenen Gewohnheiten und Gebrauche, so weit sie

nicht durch gegenwartiges Mandat bestatiget sind, und wollen, daß nachstehenden Vor—

schriften gebuhrend Folge geleistet werde.

ß. 1.

Verschiedene Der Zoll wird entrichtet:

Wren des Zol 1.) von auslandischen Waaren, bei deren Eingange in die Oberlausitz,

(der Eingangszoll)

2.) von Oberlausitzischen Erzeugnissen, wenn sie aus der Oberlausitz versendet

werden, «

(Auvsåvgszoll)
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3.) von Gegenständen, sa. aus einem fremden tandesgebiete in das andere durch

die Oberlausiß durchgehen.

(Durchgangszoll.)

6. 2.

Der Eingangszoll wird entrichtee Eingangsgos.

von allen narürlichen und künstlichen Erzeugnissen, Gegenskänden und Waaren,

welche aus dem Auslande von In- und Ausländern, zum Verbrauch oder zum Handel,

in die Oberlausig eingebracht werden.

S. ö.

Der Eingang in die Oberlausiß ist jeder Are von Waare gestaktet, mit Ausnahme Freier Eingens
des Salzes, dessen Eingang für Privatrechnung gänzlich verboten ist. Sute aulinde

. 4.

Von den aus den alten Erblanden in die Oberlausit kommenden Gütern wird ein Aushedung der

Eingangszell nicht erhoben. Wenn jedoch diese Güter vorher aus dem Auslande in die zweesersen,

alten Erblande gelangt sind; so ist durch Passirzettel beizubringen, daß die verfassung= schen der Ober.

mäßigen Abgaben in den Erblanden davon erlegt worden sind. lausitz und den

Kann dieses nicht gescheben, so wird die Waare als ausländisch verzollek. alten Etblan.

In gleicher Maße sind auch Waaren, welche den Eingangszoll in der Oberlausitz

erweißlich erlegt haben, von Nachentrichtung der Landaccise befrelet, wenn sie in die al—
ten Erblande gebracht werden.

. 5. BetragdebEin-

Der von jedem Gegenstande zu erlegende Eingangszoll ist in dem unter A. beilie- gangeroles.

genden Tarif verzeichnet; er begreift die zeither von manchen Waaren besonders noch er-

bobenen Imposten und Licenten mit in sich.

". 0.
Bei Gegenständen, welche nach dem Gewichte verzollet werden, wird das Gewicht Vernehmung

der Waaren in verpacktem Zustande, folglich Bruco, vernommen. nach dem Ge-
wichte.

G. 7.

Bei Flüssigkeirten, wovon der Zell nach Eimern oder Tonnen zu bezahlen ist, wird Nach dem G-

der Inhalt des Gefähes nach der äußern Wisirung desselben angenommen, und der angeb-föbe.

liche Abgang im Innern, wenn niche eine vorgefallene Beschädigung des Gefäßes be-
wiesen werden kann, wird niche berücksichtiget.
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. 8.

Nach Verhält= Bel unverpackten Gegenständen elnerlei Art ist das Gewiche nach dem Transport-

aübanteenzu mitcel zu bestimmen, so, daß auf eine Pferdelast zwölf Cenener, auf einen Schiebebock
drei Viereheil Centner, und auf eine Trage ein halber Cenener gerechnet werden.

g. 0.

Wer den Zoll zu Den Zoll hat Derjenige zu zahlen, in dessen Besitze sich die Waare zur Zeit der
erlegen? zu leistenden Bezahlung des Zolles befindet. Die Waare selbst hafter für die Abgabe.

G. 10.

Wo er zu erle- Der Eingangszoll wird erleget beim Einerict in die Oberlausitzaufderersten Grenz-

en7 einnahme, oder auch, unter nachstehender Bedingung, am Orte der Abladung in einer ac-

cisbaren Stade.

6. 11.

a.) am Orte Wenn nämlich bie Waare beim Eingange in das tand mie vorschrifemäßigen, auf
der Abladung. Empfänger in einer Oberlausitzischen Stade oder einem Fabrikorte gerichteten Frachtbriefen

und Designationen (6. 13. 14.) versehen ist; so erfolge die Bezahlung des Zolles erst in

dem Orte, wohin sie zur Abladung bestimme ist.

. 12.

b.) an der Ist die Waare mit gehörlgen Designacionen niche versehen, oder ist sie zum freien

s Handel im tande bestimme; so muß der Zoll soforé in der ersten Grenzeinnahme erlegt
werden.

. 15.

Negievorschrif- Der Waareneinbringer ist schuldig, bei der ersten Grenzeinnahme, die er berühre,

ehnndene-- anzuhalten, daselbst ein schriftliches Verzeichniß der geladenen Gegenstände (Designation)
Ne. zu übergeben, oder die sonst über die Bestimmung der Waaren nöthigen Erklärungen ab-

zulegen, auch die Waaren selbst einer Revision zu unterwerfen.

. 14.

Einrichtung der In dem Verzeichnisse der tadung (Designation) muß der Name und Wohnort des
Designationen. Absenders, des Fuhrmanns und des Empfängers der Waare, ferner jedes einzelne Frache-

stück nach seiner Bezeichnung, seinem Gewichte, und karismäßigen Inhalte, aufgeführe seyn,

9§#. 15.

Mndliche An- Eine mündliche Angabe der tadung kann nur dann als hinlänglich angenommen

gaben. werden, wann die geladenen Gegenstände in unverpacktem Zustande sich befinden, und
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niche in Kaufmannsgütern bestehen. . Im entgegengesetzten Falle wird die tadung, auf Ko-

sten und Gefahr des Absenders, so lange angehalren und in Verwahrung genommen,

bis die Designation beigebrache wird. 4

F. 16.
Bei der Waarenrevision in der Grenzeinnahme werden die Waaren nach der Zobt Revision bei der

und Bezeichnung der Frachtstucke, nach dem Gewichte oder der Menge, mit der Designa— Grenzcinnah
tion, oder, in dem &amp;. 15. angegebenen Falle, mit ber mundlichen Angabe verglichen und

untersucht, wozu der Fuhrmann die nothige Handreichung leisten oder verschaffen muß.

Dem Grenzeinnehmer steht frei, durch die ihm zu Gebote stehenden Mittel sich, bei

augenscheinlichem Verdachte eines Zollunterschleifes, vom Gewichte und Inhalte zu uberzeu—

gen, und die verdachtig scheinenden Frachtstucke mit Vorsicht und Behutsamkeit zu erössnen.

S. 17.

Eine genauere Untersuchung der Frachtstucke erfolgt am Orte der Abladung. Die Revision bei der

Abladung darf in Städten und auf dem Lande nicht eher geschehen, als bis die Ankunft Abladung.

der Waaren bei der Zoll= oder General-Accis-Behörde des Orts gemeldet, und von dieser

die Erlaubniß zur Abladung, nach erfolgter Revision, ertheile worden ist.

. 1.

Die nach leipzig bestimmten und dahin mit gehörigen Frachebriefen versehenen Waa- Behandlung
ren bleiben mit Encrichtung des Eingangszolles verschont. Die tadung ist jedoch auf der der beipziger
Grenze gehbrig zu declariren, die Frachtbriefe sind vorzuzeigen, und von der Grenzein- Gürer

nahme zu stempeln, auch ist dem Fuhrmann ein Grenzzectel auszustellen, welcher den

Ramen des Fuhrmanns, die Zahl der Bespannung, der Frachebriefe und der Frache-

stücke enthält.

. 10.

Waaren, so mit der ordinairen Post eingehen, sind keiner Revision bei den Grenz- Vorschriften
einmahmen unterworfen. Der Zoll wird bei den im tande bleibenden Gütern an dem wegen der mit

Orte der Abladung erlegt. Ertraposten, welche zugleich accisbare Güter geladen haben, iuenvun
werden, wie jedes andere Fuhrwerk, jedoch bei Tag und bei Nacht, und besonders schnell, ter.

auch vor anderm Fuhrwerk abgefertiget.

. 20.

Von Entrichtung des Eingangszolles sind befreiet: Befrelungen
l.) alle Gegenstände, welche in so kleinen Quantitäcen.eingebracht werden, daß der vonr Eingangs-

von allen zusammen zu entrichtende Zoll weniger, als drei Pfennige betragen wärde; 66

Gesehssammlung 1822. ( 3° )
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2.) alle bereits im Gebrauch befindliche und zum Handel nicht bestimmte Gegen—

stande des Verbrauchs, mithin auch Kleidungstucke, das Gerathe und Geschirre des

Reisenden;
3.) das aus dem Koniglich Preußischen Herzogthume Sachsen eingebrachte Ge-

treide, die eben daher eingehenden Brennmaterialien aller Art, Bauholz, Kalk, Schie—
fer, Muhlsteine, Ziegel und uberhaupt Steine aller Art;

4.) alle mit Freipassen Unsers Geheimen Finanz-Collegii versehenen Gegenstande;
es mussen aber diese Pässe im Original, indem beglaubte Abschriften niche hinlänglich

sind, bei der ersten Zolleinnahme vorgezeige, von dieser visirt, und die frei eingebrachten

Gegenstände nach ihrer Quantität darauf bemerkte werden.
5.) Wenn inländische Fabrikanten und Handwerker mie ihren eigenen, von ihnen selbst

gefertigten Arbeiten die Messen und Märkte im Auslande besuchen, so sind die von ihnen

unverkauft zurückgebrachten Fabrikate zollfrei. Sie müssen aber ihre ausgehenden Waaren
zuvörderst bei der Einnahme ihres Wohnorts, welche ihnen über die Quantität und Qua-

lität der Waaren eine Bescheinigung auszustellen hat, angeben und bei der Zurückkunft

den Bestand derselben uncersuchen lassen, auch solche hinwärts und zurück in einer und

derselben Grenzeinnahme, unter Vorzeigung der von der Einnahme des Wohnorts erhalte-

Wegsall der
zeitherigen Be-

freiung der aus-

ländischen Fa-
brikmaterialien.

Wegfall der

Rückerstattung
des Zolles.

nen Bescheinigung, anmelden.

6) Wenrn in einem oder dem andern Orce die Einrichtung bestehe, daß Fabrikate

in das Inland gebracht werden, um, nach einer daselbst erhaltenen weitern Verarbeicung,

als durch Bleichen, Färben, Zurichten 2c. wiederum in das Ausland an den Absender

zurückzugehen; so werden Wir, auf diesfallsiges Ansuchen bei dem Commissariate, den

Einbringern solcher Fabrikate eine Erleichterung bel dem Zolle angedeihen lassen, und des-

halb durch Unser Geheimes Finanz-Collegium das Nöthige besonders anordnen. Die in

einzelnen Fällen bereits bewilligten Befreiungen verbleiben in ihrer Gültigkeit.

. 21.

Die zeitherige Befreiung der ausländischen Fabrikmaterialien sindet niche weirer
Statt, indem an deren Stelle eine bedeutende Herabsetzung des Ausgangszolles von den

Fabrikaten getreten ist.
6. 22.

Wenn die in das tand gebrachten ausländischen Waaren als unverkaufe, oder sonst

ins Ausland zurückgehen; so kann eine Rückerstattung des davon erlegten Zolles in der

Regel niche Statt finden. Doch wird zur Erleichterung ausländischer Krämer und Hand-

werker in Grenzortschaften, welche hierländische Märkte beziehen, und einen Theil ihrer

Waaren unverkaust zurücknehmen, auf ihr diesfallsiges Ansuchen bei dem Commissariate,

eine den Umständen angemessene Einrichtung getroffen werden.
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- 5.23. 1

Der Ausgangszoll ist zu erlegen, Ausgangszoll.
von allen in Unserm Antheile der Oberlausitz hervorgebrachten Natur= und Kunst-

erzeugnissen, welche in das Ausland versendet werden.

. 24.

Der Ausgangszoll ist von dem Käufer zu bezahlen; es haftek jedoch der Absender Wer den Aus-

oder Verkäufer für dessen Bezahlung als Selbstschuldner, und ist. daher verbunden, die nNnZ be-
Waare nicht eher, als nach Erlegung des Zolles, verabfolgen zu lassen. zahlen hat.

Von Gütern, welche zum freien Handel versendet werden, hat der Absender den

Zoll zu bezahlen. «

S—25.

DerBetragdesAuggangszollesvondenverschiedenenGegenständenistindembei-Betmgdessel-
liegenden Tarif angegeben; die zeither neben dem Zolle noch bestandenen besondern Aus= ben-

gangsabgaben werden nicht weiter erhoben.

 5

Der Ausgangszoll muß an dem Orte der Absendung der Waaren, vor deren Abgang, Wo er zu erle-

erlegt werden. Es wird hierüber ein Passirzettel von der Einnahme ausgestell#, welcher 3enö

die Waaren begleiten muß.

§. 27.

Von Waaren, welche in die alten Erblande versendet werden, ist zwar der Aus-Befreiung von

gangszoll ebenfalls zu erlegen; dagegen sind sie von der erbländischen tandaccise, so lange der kandgeeise
„ — 6 " n du d -

sie in des ersten Käufers Hand bleiben, befreiet. dandh den Aus

. 28.

Die Oberlausitischen Manufaktur- und Fabrik-Waaren, welche die Zollentrichcung und von den

mit Passirzetteln bei ihrem Eingange in teipzig bescheinigen, werden daselbst als inlän- beipiiger Han-
dische behandele, sind folglich, nach Maßgabe des Publicandi vom 18ten März 1320 lsabgaben.

6. 0. von der landesherrlichen Abgabe frei, und entrichten von der stadtischen nur die

Halfte.
E. 20.

Von Enrrichtung des Ausgangszolles sind befreiee: Befreiungen

1.) alle geringfügige Gegenstände, von welchen zusammen der Zoll weniger, als drei vom Ausgangs=
Pfennige beträgt; bolle.

 36. 1



(2606)

2.) alle im Gebrauch befindliche, und zum Handel nicht geeignete Gegenstände des
WVerbrauchs; michin auch das Gepäck und Geschirr des Reisenden, und die sonstigen, zu

seinem Bedarf bei sich führenden Gegenstände des Verbrauchs;

3) das in das Königlich Preußische Herzogehum Sachsen ausgehende Getreide, die

Brennmaterialien aller Art, das.Bauholz, Kalk, Schiefer, Mühlsteine, Ziegel und
überhaupc die Steine aller Art;

4.) die mit Freipässen Unsers Geheimen Finanz-Collegii versehenen Gegenstände.

5)) Die inländischen Fabrikanten und Handwerker, welche mit ihren eigenen, von

ihnen selbst gefertigten Arbeiten die Messen und Märkee im Auslande besuchen, können

zwar, in Gemäßheic des 20sten §. ad nm. 5. diese Waaren zollfrei ausführen, haben

aber, nach ihrer Zurückkunft, von den im Auslande vevkauften Waaren den Ausgangszoll
nach zu entrichten.

6.) Ausländische Waaren, welche den Oberlausitzischen Eingangszoll, oder die erb-

ländische Grenzaccise, oder die leipziger Handelsabgaben entrichtet Haben, sind vom Aus-

gangszolle in der Oberlausit befreiet.

G. 50.

Zurückkom= Wenn die mit dem Ausgangszolle verrechtete Waare als unverkauft zurückkomme;
mende Gürer. so kann eine Rückzahlung des Zolles in der Regel nicht State finden. Es bleib jedoch

dem Waareneigenthümer unbenommen, in einzelnen Fällen, die zu einer besondern Be-

rücksichtigung geeignec sind, um eine Befreiung be dem Commissariate nachzusuchen.

dl 51.

Durchgangs- Der Durchgangszoll wird von allen Gütern enteichte#, welche aus einem sremden

zell. Landesgebiete in das andere auf einer Achse und ohne Umladung durch die Oberlausitz
gehen.

g. 32.

Betrag dessel- Den Betrag des Durchgangszolles weiset der Tarif nach; das Gewicht der La—

ben. dung, auch im verpackten Zustande, kann, nach dem Verlangen des Zollpflichtigen, nach
Verhäleniß des Transportmittels, in Gemäßheit des Zien §., bestimmt werden.

Befrekung der . 356.
in die Erblande , ....

ein- oder aus Waaren, welche aus dem Auslande durch die Oberlausitz in die übrigen Erblande,
den Erblanden «

durchehenden oder umgekehre, aus den alten Erblanden durch die Oberlausitz in das Ausland gehen,
Güter. sind frei von dem Oberlausihischen Durchgangszolle.
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Ferner sind alle Waaren, welche mie den ordinairen Posten ohne Aufenchale und pesstiung ver
uncer einer Addresse durch die Oberlausit gehen, von dem Durchgangszolle und der Re- Postguter.

vision auf der Grenzeinnahme befrelee.

G. 34.

Waaren, welche zur weitern Versendung ins Ausland als Spedieiongüker im tande

niedergelegt werden, sollen nur dann für durchgehende Güter in Hinsicht des Zolles an-

gesehen und behandelt werden, wenn

1.) der Spediteur, an den sie gelangen, zum Großo- und Spedition-Handel

durch besondere Concession berechcigee ist;
2.) wenn die Waare niche in dessen Verwahrung komme, sondern soforé bei der

Abladung unter ZLoll- oder Accis-Beschluß gegeben wird;
3. wenn sie binnen vier Wochen, von Zeit der Niederlegung an, wieder in das

Ausland gesendee wird.

Diese Bedingungen müssen insgesamme, eine wie die andere, erfulle werden, im-

maßen außerdem der Eingangszoll von solchen Waaren zu bezahlen ist.
Wenn von dem Spediteur kriftige Ursachen, die ihn an der Absendung der Waa-

ren binnen der Frist von vier Wochen behindern, nachgewiesen werden; so stehet der

Accisinspection des Orts frei, die Lagerfrist nach Befinden, jedoch nicht über acht Wo-

chen, zu verlängern.

Speditlongä=
ter.

9. 55.

An Orten, wo der Durchgang das Oberlausitzische Gebiee nur auf kurze Wegstrecken seimesigun
berühre, sollen, nach Befinden, für diese Wege besondere Ermäßigungen oder Be- gangözolles.
freiungen von dem Durchgangszolle angeordnet werden.

G. 50.
Fracht= und Kaufmanns-Güter dürsen nur auf solchen Straßen, die mit einer Grenz- Verbotene We-

einnahme versehen sind, in das tand eingehen, und nur auf den nach einer accisbaren

Stadt gehenden Commerzialstraßen fort- und durchgeführe werden.

S 37.

Die Erpedition auf den Grenzeinnahmen erfolgt zu jeder Jahrszeie von Sonnenauf- Beir der Expe-

gang bis Abends um 8 Uhr; der Reisende ist berechtige, zu verlangen, daß er hierbei, Einonpen. den

wenn nicht mehreres Fuhrwerk zusammen kommt, nicht uber eine halbe Stunde aufge—
halten werde.

G. 5.

Uiber die erfolgte Bezahlung erbäle der Zollpstichtige von dem Einnehmer eine Quic- Ausstellung der
tung, in welcher die Waaren nach ihrerQuantität,nebst dem Betrage der von jeder enr- Zulteungen.

richteten Abgabe, einzeln verzeichnet werden.
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Diese Quictung bleibe bel der Waare, um damie ihre erfolgte Verrechtung zu beweisen.
Sie wird, nach dem Werlangen des Zollpflichtigen, encweder für die ganze tadung

überhaupt, oder auch, wenn sie an verschiedene Empfänger komme, für einzelne Theile
derselben ausgestelle.

Bei Waaren, von welchen der Zoll nicht auf der Grenze, sondern am Orte der

Abladung enerichtet wird, ist dasselbe Verfahren zu beobachten, welches im 13ten F. we-

gen der nach teipzig bestimmten Güter vorgeschrieben ist.

S. 50.

Strafen auf Wenn das Gewiche und der Inhale eines Frachtstücks, oder überhaupe die ladung

Hierseun in den Designationen oder mündlichen Erklärungen falsch angegeben, oder ein Theil der
tadung verschwiegen, oder die Grenzeinnahme ohne Meldung umfahren wird; wenn fer-
ner der Ausgangszoll an dem Orte der Absendung der Waare, vor deren Abgange, niche

erlegt worden ist, so wird solches, außer dem zu bezahlenden Zolle, noch mit dem zwölf-

fachen Betrage desselben bestraft, und die Waare so lange, bis solche Strafe erlegt ist,

in Beschlag genommen, indem die Waare auch für die Strafe haftet, ohne Rücksicht, ob

der Unterschleif von dem Eigenchümer der Waare, oder dessen Beauftragtem, oder dem

Fuhrmann verübt worden ist.
Wird die verwirkte Strafe binnen einer Frist von längstens sechs Monaten niche

bezahlec; so wird nach deren Ablauf mic dem Werkauf der angehaltenen Waare, so weit

als nöthig ist, verfabren, und die, nach Abzug des Zolles, der Serafe und Kosten, übrig

bleibende zoofsung ad Deposilum genommen.

S. 40.

Bestrafung des Der Fuhrmann, welcher seine Ladung ganz oder tbeilweise, ohne vorherige Anmel-

Fuhrmannes; dung bei der Zoll= oder Acc.3-Behörde, abgeladen, oder welcher verfälschte Frachtbriefe

und Grenzzertel bei den Zoll= und Accis-Behörden vorgezeigt, oder sich verbotener Wege

zum Einbringen ausländischer Handelswaaren bedienet hat, wird für seine Person, und
wenn auch kein besonders zu bestrafender Unterschleif bierbei vorgegangen ist, auch außer

der, durch Verfälschung der Frachebriefe und Grenzzettel verwirkten, besondern Scrafe,

um zehn Thaler bestraft.
Einer gleichen Geldstrafe unterliege der Empfänger der Waaren, die ohne Erlaubniß der

Zoll= oder Accis-Behörde abgeladen worden sind.

6. 41.

desgleichen der Die heimliche, ohne Meldung bei den Zoll= und Accis-Officianten geschehene Nie-

heimlichen Nie= derlage von Waaren auf dem tande wird mie Confitcation der Waare bestraft. Derje-

derlagen. nige, der solche in seinen Gebäuden gestattet, wird mic nochmaliger Erlegung des Werths



(269)

der Waare, oder, bei dessen Unvermogen, mit willkuhrlichem, von dem Geheimen Finanz-

Collegio zu bestimmenden Gefangniß bestraft, auch uberhaupt alle Theilnehmung anderer

Personen hieran mie Geld= oder Gefängniß- Strafe geahnder.
Wenn ein Zufall auf der Straße die Niederlegung gewisser Waaren auf einem

Dorfe nothwendig mache, so muß solches mic Vorwissen des Zoll- oder Accis-Einnehmers,
auch der Dorfgerichten geschehen; die Waaren werden unter Beschluß des Einnehmers

genommen, und dürfen nur in dessen Beiseyn wieder abgeführet werden.

 . 42. 1

Kein Zollbeamter darf für die Verrichtung seines Dienstes, unter irgend einem Vor. Verbotene za
wande, von den Zollpflichtigen ein Geschenk, Accidenz, oder eine sonstige Bezeigung an- —
nehmen. Das Arnerbieten eines solchen Geschenks von Seiten des Zollpflichtigen wird gung von Ge-

als eine versuchte, und die Aushandigung desselben als eine vollzogene Bestechung geahndet. schenken.

g. 45.

Sammtliche vorbemerkte Einrichtungen und Verordnungen sollen von und mit dem er—

sten August des jetzigen Jahres in Wirksamkeit treten.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat, welches, in Gemaßheit des Generalis vom

13ten Juli 1796, und des Mandats vom qten Marz 1818, noch besonders bekannt

zu machen ist, eigenhandig unterschrieben, und ihm Unser Canzleisiegel vordrucken lassen.

So geschehen und gegeben zu Dresden, am 23sten März 1322.

Friedrich August.

Wilbelm Freiherr don Gurschmid.

Carl August Wilcken „B.



A.

Oberlausitzer Zolltarif.

Benennung der Gegenstande.

A.

Alabaster, Marmor und andere dem gleich zu achtende

1 Steine, roh und bearbeitee

Alaun... ..

Ameiseneiere.. ..

Anis, s. Samereien.

Antimonium, Spießglanz, s. Mineralien.

Apotheker= und Drogueriewaaren, s. Materialwaaren.
Arack und Rum, s. Branntwein.

Arsenik, (. Mineralien.
Asche, Waidasche u. s. w. .

Astronomische Instrumente, (. Instrumente.
Austern, (. Italiener Waaren.

B.

Backwerk, als: Brod, Anblatt, Semmel, Weisbrod,

Kuchen, Stolln und dergleichen
— —feineres, s. Lucherwerk.

Bäume, Orangerie= und alle diesen gleich zu achtende,
— — Frucht= und alle andere geringere in Stämmen,

Basthute, s. Hute.

Nach

Gewicht,
Stuck, oder

Gefaß.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Stuck

pr. Stuck

Zoll.

Vom Vom Vom
Eingang. sAusgang. sDurchgang.

-S

— 8 –

—4 — 4 — — 1—

— s6 — — 5— 1—

——1HUL

— 4 4— —– 1—

#

HEEEEEEEE
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Nach
- Gewicht, Vom Vom Vom

Benennung der Gegenstande. Sisck, ur Eingang. Ausgang Durchgang.
efaß.

—.———————7
——.— "·«

Bastmatten, Strichke.... ..lpr. Ctr. — 6— — 6—11

Baumwolle, roh Hn HpPpor. Ctrtr—— —1

Baumwollene Manufakeurwaaren und Garne,

weiße, farbig gewebte, ingleichen halbbaumwolle-
ne, mit Wolle, Haaren oder Leinen gemischt, 1T

Strumpfwaaren, Mousseline, Watte u.s. w. . pt. Ctx. 1——— 2— 1

Beeren, Kreuzbeeren, Wachholderbeeren und derglelchen, «-

s. Materialwaaren.

— — Meißel= und Heidelbeeren frei.

Beinschwarz, Kienruß, Steinkohlenruf, Ofenschwärze, pr. Ctr. —6H44
Bernstein, so wie derglelchen Salz, #. Materialwaaren. 1

— — Waarrr Pe. Ctr. 112— —11

Beutlerwaaren. Ppr. Ctr. 1———— 8———1

Bliier8 pr. Faß, 1————4—–1
oder 1 I

FäEimer. .

BliouterietvaaremsGalantertewaaren
Bilder, feine, s. Gemahlde.
HEILEITIIIIIIII — 4 — ——4— 1—

Bildhauerarbeit aus Holz.... . ..... pr. Ctr. —I16 4 1 1

— — aus Stein, Marmor oder Alabaster, „ —-

BüstenundStatuen,...pr.Ctr.—8-«——--—---1-—-
Bimsstein, (Materialwaaren.
Blei, in Blöcken und altes, Bleserde, #. Mineralien. ·

Bleiasche, Bleiweiß, Bleizucker, Glätte, Blel. 1 «

stifteUndBletwaakenallerArk,..pr.Ctr.——8————(8———.1:—-
Blumen und Bluthen, getrocknete und frische, s. Ma—

terialwaaren.
Blumenzwiebeln.n.. ... .pr. Ctr. I161 2
Bottcherarbeit. .... pr. Ctr. 6——21

Bolus, (.. Mineralien. «

Borsten,Schweineborst-n,....;.. pr.Crr. ——12——-8—-·«1—

Bonteillen,steinerne-undglöserne,.....pr.Ctr.——6--——-4—- — 1—
Gesetzsammlung 1822. c 37 1
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Benernung der Gegenstände.

Branntwein, abgezogener, Arack, Rum, Franzbranntweln,

unabgezogener, ...

H
8

—

Braunstein, s. Mineralien.

Brennholz und Breter, s. Holz.
Broncewaarren

Brod, (. Backwerk.

Buchbinderwaare,
Buchweizen, Grütze und Mehl,
Bücher, - o ·

Burstenbinderwaaren,
Butter, Schmelzbutter,

· ·

* * · s .

2 0 e 2 2 4

2 2 e e 2

C.

Cacaobohnen,

Caffeebohnen,

Calmus,, (. Materlalwaaren.
Campher,
Capern,
Cardamom,

Cardebollen, Karden, Weberdifteln,
Casimir, s. Tuche.

Castanien, (. Obft.
Caviar, (. Jtaliener Waaren. .

Charten, Lland-- und Seecharten, zum Hanbel, s. Ge-

mählde.
China, (. Materialwaaren.

Chirurgische Instrumente, (. Instrumente.
Chocolade, (. Jtaliener Waaren.

#

—

Zoll.
Nach

N’ir Vom Vom Vom
Stück, oder
— Gefaß. Eingang. Ausgang. Durchgang.

 AIIEER ATI

pr. Eimer, 2—— 16— **-

oder für
14 Centner

pr. Emer, 1— —

dder für
!2 Centner

pr. Ctr. 112— —8S—1

1
FPr. Ctr. —5-w — 4—1— 1—

pr. Ctr. — 60— — «6— — 1—

pr. Ctr. — 6— 6— –— 1—

Dr. Ctr. — 12 —— — — 1 —

pr. Ctr. ————————.—.——————

pr. Ett..é — A - —
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Nach Zoll.

Gcwicht,
Benennung der Gegenstande. r—*- * Vom Vom

· Gefaß. Eingang. Ausgang. J Durchgang.

*–—8 —M——

Cichorienwurzel, grüne, trockene und gedörrte, Cicho

riencaffet, . Materialwaaren.

Citronat oder Succade, f. Matersal vaaren.

Citronen, Apfelsinen, Pomeranzen, Limonien u. f. w. s.
feines Obst. "

Citronensaft, 1
Eitronenschalen, s. Makerialwaaren.

Claviere, Claveccins, Flügel und Fortepiano't, #. In.
strumedte.

Cochenille, s. Farben.

Colonialwaaren, s. Materialwaaren.

Conditorwaaren, s. Zuckerwaaren.

Corallen, von Schmelz, Glascorallen, s. Glaswearen.

— — Seecorallen, rohe und geschliffene, s. Galante-

riewaaren. 3

Corduan, ( beder.

Corlander, (. Sämereien.

Corintben, Material
cubeben. rialwaaren.

D.
Dachziegel, (. Steine. Dr

Datteln, s. Italiener Waaren.

Decken, Tyroler, Friees * pr. Ctr. 1N’N 1—
Drath, ächter Gold- und Silberdrath, s. Gold- und Su.

ber- Waaren. 3 1

— — leonischer . . pr. Ctr. 386 1—

— — Messing= Stahldrath, Clavierdrach, Kupferdrach .
und dergleichen Waangen pr. Ctr. — 16— 12

Drechslerwaaren und SpielzengPr. Crr. — 8 44 11—
Drogueriewaaren, #. Materialwaaren. 6

Druckpapler, Papier. 1

1
 37 IH
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Nach Zoll.
Gewicht

Benennung der Gegenstande. Stäck, er Vom Vem 1 Vom
Fefäß. Elngang. Ausgang.Durchgang.

————————— ——9

· E. E

Edelsteine, Juwelen, rohe und bearbeitete. .. pr. Pfund -16 — — — — 1—

Eiderdunen, s. Federn.
Eier aller Att. ....lbpr. Schockl — — —— 11 — —1

Eisenguß, ........ pk—Ctk«--«6———4—--—l
wenn solcher aus den im preußischen Antheile #

der Lausitz gelegenen Hammerwerken eingeht. r. Ctr. 1B
— — Stab= Schien-- und Jain-, .. . .pr. Ctr. 16·Ü1

— — wenn solches aus dem Königl. Preußischen Her-

zogthume Sachsen und Antheile der Lausitz eingeht,r. Ctr. — 7M

— — Dirath und Bilech aller Art, Nägel, . pr.Ctr. —12—-——6——1..-

Eisenwaaremgegosseneundgeschmiedete,.. pr. Ctr. — 16 — — S8 —A — 1—

— — feine, s. kurze Waaren.

Eisensteine. pr. Etr. 1

Elfenbein, Zähne, ungeraspeltessPPr. Ctr 1— ———11
— —geratpeltes und gebranntes, s. Materialwaaren.

Elfenbeinwgaren,. s. Galanteriewaaren.
Erdäpofeeeeue u mpobor. Schf.— 3

Erden, Farbe= Ocher, Umbra, Rothstein, Kreide, ( Farben.
Erdenzeug, Topferwaaren, Fließen und Schmelztlegel, pr. Ctr. 6

Erze, (. Mineralien.
Essig, Wein- und Bieresig Hr. Cir. —9060 —

5 . «

Fatben, blaue (Schmaltef)f. r. Ccr.-’ —2
— Kräuter aller Are,

— — Wurzeln, Z N *-7

— — Mineral " 4 FPr. Ctr. 6 4 — 1

— — Erden- ·

4 — Miniatur= und Paßellfarben in Blasen, Flaschen,

Gläsern, Täfelchen und Kästchen, wie die ordi.
naire kurze Waare.

Farbenhölzer, (.Holz.

Fapenece und Steingtttt # pr. Cer. 1 12 12 * 2.—
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—

Benennung der Gegenstände.

Federn, VBettfeden
Schmuckfedern und Federblumen, f. Galanterie.
waaren.

Federposen und Kiele, Gänse= auch Schwanposen,
Federvseh, an welschen und andern Hühnern und Häh=

nen, Capaunen, Perlhühnern, Truthhühnern und
Hähnen, Gäansen und Enrten
an Tauben, .

Federwildpret, an Fasanen, wilden Gansen ind Enten,
Rebhuhnern, Schnepfen, Beccassinen, Auerhahnen,
Trappen, Birk. Stein= und Haselhühnern, Schnee,

hühnern und Schneebesgeen

e—.. s—

Amseln, Krammetsvögeln, Ziemern, Brach= und

Großvogeln, Wachteln, Dickschnabeln und an-

dern gemeinen Voegen

Feigen, trockene, f. Obst.
Fenchel, f# Sämereien.
Fett, Schmer, Schmalz, Talgg
Feuersteine, Flintensteeinn ...

Fischbein, s. Materialwaaren.
Sische, frische „

gekrocknete, gerducherte, Laberdan, Kuppfissch,Lachs,
Stockfisch, Bricken, Neunangen, s. Italiener
Waaren.

Haringe, Sardellen, r* · r—“0

Fischhäute, Sischleim, Hausenblafe, a
Flachs, s. Hauf.
Kleisch, frisches oder grünes,

gesalzenes, geräuchertes, auch Schinken, Speck
und Würsee

Grauenglas, (. Mineralien.

Grüchte, s. Obst.

2 -

s

an Lerchen, Finken, Ortolans, Zippen, Drossein,

Nach
Gewicht,

Stuck, oder

Gefaß.

Pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Stuck

pr. Paar

pr. Stuck

pr.

Ctr.

Ctr.

pr.

pr.

pr CEtr.

Ctr.

Ctr.

pr.

pr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

Schock

Zoll.

Vom Vom Vom

Eingang. Ausgang. Durchgang.

—..—————
–

#

S

—1| 41 —— 1

VZ.LQ

 22 — 2 — —2

—%%%%—

.
— 6 — — «6 — — —

— —1

 444.1

—— ADL1#

1
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Nach 2# I=

-

Benennung der Gegenstände. hrwiie“ VomB Vom Vom

Gefaß Eingang. Ausgang. J Durchgang.

E ————— ———3

G.
Galanterle- und Bisouteile-Waaren, pr. Cer. 21————11

Galläpfel, s. Materialwaaren.
Gallmeiti. . . . Jpr.Ctr. 11

Garn, baum, und schafwollenes, weißer, arfar btes, Florett,

Turkisch- Kamehl- und Nesselgarn, s. baum- oder

schafwollene Waaren.

— leinenes, rohes, gebleichtes, gefärbtes und Zwirn,

s. leinene Waaren. .

Gartengewächse, so nicht besonders angeseztt pr. Ctr. —1 B1— 11—

Gelbgießereiwaaren aller Aat... lpr. Ctr. 1666SLZw

Gemählde, kupferstiche und Landcharten, zum
Handel, . lobr. Ctr. 31181-1 412 —1 — 41

Getreide, als:

Weitzen. . lbpr Schfl. — 1161 —1161 ——13

Kon FFFör. Schlll—113

Gerste, vboor Scht———91 995% 3
Hafer, .. ......prspchsi -——0-—-—-6-...-1
Erbsen, Wicken, Hirs-, HppprSchf|L 3
Heidekorn.. . r. Schl. —C’2

Mehl, wie das Eectreide.

Gewehre, als Buüchsen, Flinten, Plstolen, Klingen, Vo.
jonetteu.Kno. . .prCtr. —12——-(5—-——-—1—-

Gewürze, gemeines, Englisches, neuer Pfesser, In hber, s.

Materialwaaren.
Glpswaaren, als Büsten, Statuen, Urnen u. s. w. pr. Cer. — 6——3—E-L

Glas, Hohlglas, Tafelglas.. r. Cir IEIIIIIOELEIIIOE

— Spiegelglas, belertessPKPr##. CSel. 1—8—1

— Gleäser, optische, Brillen pr. Ctr. 1———

Glaswaaren, Englische und Französische, Glascorallen, pr. Ctr. 1—M

— — Deutschen Urspruns PFr. Crr. 68

Glaubersalz, s. Materialwaaren.

Gold- und Silber-Waaren, Fr. Pfund——1———83

Granaten, rohe, achte und unddtte. Foe. Cer. 2— — 111



(277)

r

Nach 5 0 Il.

Benennung der Gcgenstände. Shrwicht. Vom Vom. Voni
Gefaß. Eingang. J Ausgang. Durchgang.

—1CNNDLN,OA
Graupen, Geie pbr. Crr. 6 — 6 * 1—

Grünspan, (. Materialwaaren.

Grütze, Buchweitzen-Gerste-Hafer= und Hirse-
grutze, (gestampft).. brr. E. —6—1—

Gummi aller Art, ". Materialwaaren. 5

GürtlerwaaDnren pr. Cte.—68S—-

H. °

Haare, Biber-Gelß-= Kamehl= Kaniuchen-Elend- Husch.
Gemsen- Ziegen- und Hasenhaare, .. pr. Ctr. 1116 — 1

— — Ochsen- Kuh- Kalber- Pferde- Reh- und andere

Haare zum Aussioposen pr. Ctt.6’
Haarschuihenl pr. Ctr. — 6— — 4— — 1..

Haartuch, (Englisches) . . pr. Ctr. 1——————1—

Hadernn... pr. Ctr. dd 1—
Häute oder Felle, rohe Ochsen= und Kuhhäute, Kalb-

Lamm= Schaf= und Jiegenhäute pr. Ctr. —

— — Ancrikanische Hirsch- und Wildhaute, gargemachte

Elendshaute, ....... pr. Ctr. IEEIEIEIEIIIE
— — rohe, grüne zum Gerben, trockne Amerikanisthe 1 «

undandcreClknWhauty..... pr. Ctr. — 121 —1 —12 1— 11

Hanf, Flachs, Werg, Heedie pr. Ctr. —41— 4L
Hanfol, (. Oel. #

Hanfsaamen, (. Sämereien. *“=

Leiesblasse, . . Materialwaaren.
Heidekorn,(.Getreide.
Heu, Stroh- und Futterkräuter pr. Ctr. GCO.

Hirse, (Grütze.
— ungestampfter, #. Getreide.

Holz, als: Farbehölzer in Vlöcken und gerabell, — pr. Ctr. — 421 —41

— Fernambuck und alle außereuropäische Tischlerholzer,r. Ett..———511
— Nutzholz, und zwar:

beschlagenes und unbeschlagenes, als: # 1s

1
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Nach Zoll.

Benennung der Gegenstande. — Vom Vom Vom
’ Gefaß. Eingang. JAusgang. JDurchgang.

—nI——EE—
Holz—Nutzholz, Masten PFPFr. Stück— 11— — 12— 1

Bretbäume, bis 24 Zoll Stärke im untern Durchmesser) pr. Stück 4— — 4— N3
Baustämme bis 8 Joll im untersten Durchmesser,pr. Stück1—— 1——

Baustämme unter 8 Voll im untern Durchmesser, pr. Stückk ——21 211

Pfosten-- und Spündebreter, ..... pr.Schock(--—2—— — 2—–2
Schlag= und andere gemeine Breter, auch Schwarten,, pr. Schock-—|91+–9— 2
Latten, n . „ pr. Schock 1 — 1 — — — 2

Stabholz, an Pipen, Orthoft und Bodensiaben, pr. Schof— — 4— 7 9
SchinddbbenX pr. Schok—6583— — — 1

Dachspin frei —O
Baumpfähle und Stanegn pr. Schock—H#N

Brennholz, und zwar:

Scheitholz, hartes und weichs pr. Klftr.—J66 –— 3

Holzstöcke, harte und weiche or. Klftt.
— Koen: pr. Kt.1

— Aienden und Kien zum Brennen und zur Lohe,
. Holzkohlen.

Reißholsz FFFr. Scheck——2——2—2

Holzgeflechte, Sparceriewaaren, .,. pk.Ctk.—18———-12——— 1—
Holzwaaren, feine, bemahlte, gebeitzte und polirte, pr. Ctt.12— 6–1

— — p9HHH 6——51

Honig,  - "  %  - 4 "“ · o pr. Ctr. —63S— — 1—

Hopfen. . . . pr. Ctr. 6GG6Ö
Horn, Hornspitzen,Klauen und Knochen, .,. p.k.Ctr,«—-64—-——6-——-1-—

Hornwaaren, ordinaire, s. kurze Waaren.
Hüte, Bast= und Strohhüte, 9

— Castor= und 9 —222 pr. Ctr. — 18 — 8 1—

Hummern, (. Italiener Waaren. 6

J.
Indigo, (. blaue Farbe.

Insirumente, musikalische, mechanische, mathematische,
optische, astronomische, chirurgisehe u. a. d. pr. Ctr. 1———112—1

Italiener Waaren und dahin gehérige Delicatesfen, pr. Cre.4 —2

Juwelen, (. Sdelsteine.
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Nach # Zoll.
 , Gewicht

Benennung der Gegenstände. Ser int Vom Vom Vom
Gefaß. Eingang. J Ausgang. JDurchgang.

J—·-EN

K. I
Kalk, gebrannteer .. pr. Cte. ——656N3

Käse, Schweizer, Französtscher,Italienischer undEnglische
s. Italiener Waaren.

— Hollandischer und andere ordinaire, s.Materlalwaaren.

— gemeine, s. Victualien.

Karden fur Tuchbereiter, s. Cardebollen.
Karten, Spielkartttenr. Cer. —128S —
Kastanisen, ((Obst. 1

Klempnerwaaren von Eisenblecch pr. Cir. —64CLLC[
— — messingene, grobe und fein,e. . pr. ctr. —18/ —121—1—

Knochen, Klauen.. pPPPor. Cit.6— 6——1
Knochenarbeit, ... . pr. Ctr. — 85 — 6 1— 1

Kohlen, s. Holz.
Korbmacherarbeit, grobe und fein. Pr. Cr. — 6——2A

Korinehen, (. Materialwaaren.

Korkholz und Korkstopsel, f. Materfalwaaren.
Kraftmehl, oder Stäkttss pr. Ctr. —6—41
Kräuter (Farbe- und Gerbe.) Wurzeln, Rinden,

Blätter, (. Farben.
Krebse, -·. .o.S-i-«isc"·«s. pks Schock —— 11A1

Kubeben, (. Materialwaaren.

Kupfer, Garkupfer, altes Bruchkupfer, Kupfer.
feile, 6 " o o i - - pr. Ctr. — 8 — — 8 ö 1 –—

—geschmiedetes, gewalztes, geschlagenes, Geschir.
kupfer, Bleche und Dachplatten, Drahh r. Cer. — 16 N21

— gaebranntes, Kupferasche pr. .4C
Kupferne Waaren und Geräthschaften, grobe undfeine, pr. Ctr. 102AEA
Kupferstiche, f. Gemählde.
Kupferwasser, (. Materialwaaren.
Kürschnerarbeit, Rauchwaaren.
Kurze Waare, Englische und Franzosische pr. Ctr. 1 ——11

— — Iserloher, Nürnberger, Sonnenberger und

andere Kramerwaaren, Deutschen Ursprungs.# pr. Ctr. — 5— — 4 — 1

t 38 1Gesetzsammlung 1822.
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—

Benennung der Gegenstande.

Kutschen, als:
Chaisen, Stadtwagen, Batarden 244.

Whiokys und Troschhen
Stuhlwageen

C.
Lackirte WWarrn

Leder aller Art,
.

Lederwaaren, als feine Sattler= und Riemer-Arbeiten,
Sattel= und Reitzeuge r.

ordinaire, als Riemer- Sattler- undEchuh-
macher-Waren

Leim, Horn= und Lederlen

Leinene Waaren aller Art, Garn, Leinwand,

Zwirn, Band, roh, gebleicht, gefärbte, ge-
druckkeeeee:e::

Leinene Wachsleinrwaadd

graue Packleinwand und Segeltuch

Leinsaamwen ......

Lettern, Buchd rucker- ....
Lichte, Talglichte

— Wachs: und Walk(rathlichte, s Wachs-
waaren.

Linsfen
Liqueur, s. Branntwein.

M.

Macaronif, (Italiener Waaren.

Magnesie, s. Materialwaaren.

Makulatur, (. Papicr.
Malz, wie das Getreide, woraus es gefertige.

Mandeln,
Mastix,

r— rli

s. Materialwaaren.

Spitzen aller Art, f. Galanteriewaaren.

Nach
Gewicht,

Stück, oder-

Gefaß.

pr. Stück.

br. Stück.
FPr. Stück.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

Ctr.

Ctr.

pr.
pr.

Ctr.

Ctr.

Ctr.

pr.
pr.

pr.

Ctr.

Ctr.

Ctr.

pr.

pr.

pr.

pr. Schfl.

3Zoll.

Vom Vom Vom

Eingang. Ausgang. Durchgang.

——NEN

6— 3–Oê

3— — 112——61—

5% — 4—

—1218SÜ1

1——— —11 1

–16 — —

— 6 —— 4 — 1

–26 1

1
— 6— — 5— —1

— 2— — 2— — 6

608Ü1UL
 6C6 — —

—H1S
l



— —...— — —

Zoll.
* Nach

2 e Gewicht

„Benennung der Gegenstande. Stück, oder Vom Vomq Vem
Eingang. Ausgang. Durchgang.

————.—

844 1

Gefäß.

Materialwaaren aller Art, Apotheker-Drogurrie-

und Colonial-Waaren, ...·. pr. Ctr.

Mauersteine, s. Steine.

Medicamente, s. Materialwaaren.

Meerschaum und dergleichen Waaren, s. kurze
Waare.

Mehl, gemeines, s. Getreide.

Mennig, s. Farbe.
Messing, rohes und Bruchmessing, Glockengur, Messing-

feile, D pr. Ctr. — 1 — —12 1 —41—

— — gegwalztes, gehammertes, gezogenes in Blechen
und Drath.. . .. lpr. Ctr. —8ÜL

Messingwaaren, ......... pr. Ctr. — 1181 - —1121 1 —111

Meth, ........... pr. Ctr. 656CO

Meubles, gebeizte, polirte, bemahlte und lackirte, s. Tisch-
lerarbeit.

Milch. ...... frei. —

Minerallen:: pr. Ctr. — 66—S111
Mineralwasser, in Krügen und Flaschen pr. CErr..— 4 —
Mispeln, s. Obst. «

Morgeln, s. Materialwaaren. ·

Most, s. Wein.

Most aus OSfff pr. Eimer- 21——21—1
Mühlsteine, f. Steine.

Muß aller Art, . Materialwaaren.

Muscheln, Austern, /Italiener Waaren.

Musikalische Instrumente, s. Instrumente.
Muccatenblumen, Macisnüsse, V. Material,

waaren.

N.

Radeln, Steck- und Stricknadeln, messingene, eiserne,
und stahlerne, · · r " · · Dr. Ctr. 16 —

Nadlerwaaren, gemeine. lpr Ctr. · 1—

1!

14
l

H ll l

138’I «
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Benennung der Gegenstande.

Nanquins, s. baumwollene Waaren.
Nelken, Gewurznaglein, s. Materialwaaren.
Nudeln, ·# r—W 6 ri r— # · *# ·# r“ r—i

Nürnberger und anderes Spielzeug, (. kurze
Waare.

Nüsse, Welsche, Stachel- Hasel- und anderer

O.

Obst, grünes, als Aepfel, Birnen, Pflaumen, Pfirschen,
Kirschen, Qustten, Schlehen und alles andere,

feines, Citronen, Pomeranzen, Feigen, Kastanien 2c.
gebackenes.. —

eingemachtes, s. Zuckerwaaren.
Obstbaume, s. Baume.

—

Oel, Speisecl in Fässern und Flaschen, *
— Provencer- und Mohnöl, e#
— Terpertin= und Kienöl, aaren.

Fabriken- und Brennol, als:

Hanf. Lein= und Rübel, Thann
Wermuth- Anis= Jasmin- Nelken= 1c. und alle an-

dere ätherische Oele, f. Materialwaaren.

Ofenschwärze, f. Beinschwarz.

W.
Papier, Feichnen- Schreibe= und Druckpapierr

graues Lösch= und Packpapier,
Pappdeckel, Pappe, Maculatur, 1 *

Tapeten und bunte Papirern

Parfämeriewaaren, f. Galanteriewgaren.

Pech, Theer und Daggert, Colophonium, Fak-
kdenn:

Pelzwerk, s. Rauchwaaren.
Pergamenc, (.kurze Waare.

.— — —

Z o ll.

#—##ch

Gewicht, Vom Vom Vom

Se Eingang. Ausgang. ODurchgang.
***-“ 1

 —— —

pr. Ctr. — 8S— — 6 —— 1

pr.Ctr. — 1 ——253

pr. Ctr. —1—53

pr. Cr.— 611

pr. Ctr.— —6O11

—

pr. Ctr. — 81—1 —6 — — 1—

pr. Ctr. 6

pr. Crr.SL

pr.Ctr. — 6— —H H1

ö465ö
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(l.
« Nach 21

. - Gewicht

Benennung der Gegenstande. Stück chtn Vem Vom Vom
Gefät. Eingang. Ausgang. Durchgang.

—l
Perlmutterarbeit, f Galanteriewagaren.

— — Schaalen, #“* „ „ · pr. Ctr. — 81—— — —1—41—

Pfefferkuchen, s. Zuckerwaaren.
Pfeiffen, Tabackspfeiffen, irden„ pr. Ctr. — 6—4

die übrigen nach ihrem Stoffe.
Pferde, zum Handel inder Koppel, ...,. pr. Stuck I- 1—a4

im Einzelnen, ....... pr.Stück—16—-—16————4—

Pinsel, feine Mahlerpinsel, s. kurze Waare.
— ordinaire, für Maäurer 270 pr. Ctr. —6— 4,à

Plattirte WWaen: pr. Ctr. 112— I———114

Porcellan, ausländischhheeeee pr. Ctr. 10———————1—

Posamentirerwaaren insgemein, .... pr. Ctr. 1— — —101

—— — seiden r. Err. 318— 2312i1 -11—

Pottasche, - - - s « pr. Ctr. 6—6—A1

Puder, - l 0 · · ·  o o . pr. Ctr. — 6— 6 — —11—

Pulver, Schießß. br. Ctr. 86C ——1
Putzmacherwaaren, s. Galanteriewaaren.

O.

uetksit 6 nn 1 . Materialwaaren.
Quincalllersewaaren, (. Galantersetwaaren.

R. ·

NaUchkVaakemPelzwerkundKürschnekarbeit,pr.Ctr. 1——-.--12—-1—"
Regen= und Sonnenschirme, leinene, baumwollene und

seidnen PPoor.. Crr. 1—1
Relß, . Materialwaaren.

Reiß= oder Wasserblei, . Minerallen.
Riemerarbeit, (. Lederwaaren.

Rindshäute, gesalzen pr. Ctr. —63
übrigens, s. Haute.

Rindsleder, s. Leder.

Rothe, Farberothe, s. Farben.
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Nah

1 6„ Gewicht,

Benennung der Gegenstände. Stück, oder

Gefäß.

Rohr, Stuhlrohr und Dindrottings, .... pr. Ctr.

Rosinen, (. Materialwaaren.

Rüben, gemeine, (. Gartengewchse.
Rüben, Teltauer= oder Steckrühen pr. Ctr.

Rübsaamen, Raps, (. Sämereien.
Rüböl, (. Oel.

Rum, (. Branntwein.

Rußbutten, . Beinschwarz.

S.

Semeriien, gemene Hr. Err.

Saffian, (1. Leder.

Safflor,

Sasteane . Materialwaaren. #

Sago, —

Saiten-Darm-........- pr. Ctr.

Saiten, Drath-, (. Drath.
Salmiak, -.

Salpeter, airum,) s. Materialwaaren.
Salz:

Kcchsalz darf zum inlandischen Handel und Verbrauch

fur Privatrechnung nicht eingefuhrt werden. Zum
Durchgange ist jedesmal besondere Erlaubniß des
Geheimen Finanz-Collegüi erforderlich, und dann zu

entrichten:
vom weißen Salze. pr. Ctr.

vom gelben Salzee. pr. Ctr.

Steinsalz kann nur mit Erlaubniß des Geheimen Fi-

nanz-Collegii, zum Gebrauch für die Schäfereien, ein-

geführt werden, und entrichtttee pr. Ctr.

beim unmittelbaren Durchgange ist zu entrichtenf, pr. Ctr.

Zoll.

Vom Vom Vom

Eingang. Ausgang. JDurchgang.

—--CENA
EEEEIEEIE
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Benennung der Gegenstände.

Salz, Düngesalz und alle ähnliche Salinenprodukte, als:

Pannenstein, Pfannenschutt, Dornstein rc. geben,

wenn die Ein= und Durchfuhre vom Geheimen Finanz-

Collegio gestattet worden 14.

Schonebecker Düngererde gehet zum inländischen Ver-
brauch zollfrei ein; beim Durchgane

Salzsädure, s. Materialwaaren.

Sandel, (. Farben.
Sattlerwagaren, (. Lederwaaren.
Schafdärme, . .......

Schaffelle, rohe, ausgearbeiteie aller Art und Pelze,

Schafoolee

Schafwollene Manufakturwgaren, ausschließlich
der Tuche und besonders genanneen

Schachtelhumm
Scheidewasser, s. Materialwaaren.

Schiefersteinwaaren, als Tische, Schreibtafeln,.
Schildkrötenschalen, unbearbeittte
Schildkrötenwaaren, (.Galanteriewaaren.
Schlitten, als Renn= und andere feine, ...

—-ordinaireBaucrschlittcn,.....
SchlösserundSchlosserarbritvonEisen,...

— — messingene, f. Messingwaaren.

Schmack oder Suma
Schmalte, 5oec.s. Farben.
Schmalz und Schmer, s. Fett.
Schmirgel, s. Mineralien.
Schuhmacherwaaren, 3

Schwamm, Feuer-Wasch-Schwamm, s. Material=
waaren.

Schwefel und Schwefelfaden, Z„

Schwefelsäure, (Vitriolck,) s. Naterialwaaren.

Nach

Gewicht,
Stuck, oder

Gefaß.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

Pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Stuck

pr. Stuck

pr. Ctr.

pr. Ctr.

Zoll. «

Vom Vom Vom

Eingang. Ausgang. JDaurchgang.

— ——2
—————— —
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—- 2— 22

—

—12 8— — 1—
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— 6— — — — 1—
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Benennung der Gegenstande.

—

Seide, rohe, gezwirnte,
Seidene Manufakturwaaren, einschließlich Sammet

und alle Arten seidener Tucher, Bander und

dergleichen Posamentirerwaaren.
halbseidene Waaren, ausschlleßlich derjenigen
baumwollenen oder leinenen Stoffe, in welchen

blos einzelne seidene Faden oder eine seldene
Kante, Kette 2c. eingewirkt f#nd.

Seise414
Seilerwaaren .·.-...

Senfkorner, s. Sämereien.
Seuf, präparirter, Moßert, #. Makerialwaaren,

Gerpentinsteinwaanrnyn
Siebmacherwaaren, grobe und feiien

Siegellack, s. Materialwaaren.
Silberwaaren (verarbeitetes Silber, #f. Gold= und Sil-

ber-Waaren.

—

2—

Sirup,
Soda, Mineral-Alkali,

Sparteriewaaren, (. Holzgeflechte.
Speck, "“ " "  e e 4 4 "

Spiritus, (. Materialwaaren.

Spitzen, (. Galanteriewaaren.
Stärke, (. Kraftmehl.
Stahl, raffinirter, Roh-, Drasyy
Steine, Bruch= und andere gemeine Mauersteintt.

Ziegel= Mauer= Dach= und Forstziegel
Sandsteine, an Fenster= und Thürstücken, auch

Quaderstäcken, Säulen, Simsen, Mühl- und
Schleifsteinen und dergleichen

Steingut, (. Fayenge.
Stellmacher= und alle grobe Holzwaaren, welche nicht

bemahlkt, gebeitzt, lackirt und polirt fnd.

1 s. Materialwaaren.

Nach
Gewicht,

Stück, oder

Gefäß.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Cte.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

frei.

pr Ctr.

pr. Ctr.

or. 1000 Se.

Zoll.

Vom Vom Vom

Eingang. Ausgang.] Durchgang.
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oll.
Nach 3

e « Gewicht, V m

Benennung der Gegenstande. Stück, oder Vom Vom o
«- Eingang. Ausgang. sDurchgang.Gefaß. -

-EENLE
Stockholz, (. Holz. 1

Stroh, 6 *b - 0 - - · " - - pr. Ctr. 1— —. ——— 3 — — —

Stroh= und Basthüte, s. Hute. 41
— Teppiche, 4 l - - 6„ *l "D - pr. Ctr. — 6 — 4 —. — 1 –—

Strohwaaren, Strohflechten, .... pr. Ctr. 1 —12 —11

Stühle, (. feine Holzwaaren.

T. 1

Taback, - l - " 6“ % *l · · # Pr. Ctr. — 12 — — —l — 18—

— Stängel, Blätter pr. Er.. — 1—1

Talg, (. Fett.
Talglichte, (. Achte.
Täschnerwaaren, grebe und sein pr. Ctr. — 16 —61

Tauben, (. Federvich.
Thee, s. Italiener Waaren.

Thran, #. Oel.
Tischlerarbeet . pr. Ctr. —12—+5

Töpferwaaren, gemeine, Fließen, Schmelztiegel, s. Er—
denzeug.

Tombackwaaren, (. Brongewaaren.
Dressen, f. Gold= und Silber-Waaren.

Tuche, gemeinte ..· pr.Ctr.-.-16 —8——1——

-Engltsche,Franzos« sche, Niederländische, Nidder,
rheinische, Casimir, Merin .. pr. Ctr. 2— —"

U.

Uhren, Taschenuhren, mit metallenem Gehäuse jeder Art,
s. Brongçewaaren.

V.
Viktualien, so nicht besonders angesetzt sind, .. pr. Ctr. — 4 — 4 — — 1—

Vieh, und zwar: ·

Ochsen, Stiere, 0 2 0 · · · pr. Stuck — 12 — 12 — — 3—

Kuhe, · · · · · · o - · pr. Stuck 8 — 8 — — 2 –

Gesetzsammung 1822.
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Benennung der Gegenstände.

Vieh,
Schweine, ein Jahr alt und drübrr

— Ferkel, .......

Kalber, . . . .. . ·

Schafe,.... ... .

Ziegen und Lämmer, ... .

Vitkioc,...........

W.

Wachholderol, s. Materialwaaren.
Wachszs ........

Wachswaaren, . ....

Wachsleinwand, s. leinene Waaren.
— taffet, « . . . ..

Wagen, Leiterwagen,
übrigens s. Kutschen.

Korbe, s. Korbmacherarbeit.

Wasser, mineralisches, s. Mineralwasser.
wohlriechendes, Collnisches, s. Galanteriewaaren.

Wau, s. Farbewaaren.
Wein und Most,

Wein-Essig, und anderer, (. Essig.

Weinstein, s. Materialwaaren.

Wetzsiteine
Wicken, (. Getreide.

Wildpret, großes, in ganzen Seücken,
Kolben= und andere,

Reh, .

Schmalthier,
Schwein,
Frischling,.

als Hirsch= Damm-

4 2

ol l
Nach 3

Gewicht, Vom V —
Stuck, oder om Vom

Gefaß. Eingang. Ausgang. Durchgang
L

— — 1

pr. Stück— 5/

zr. Stüuk——3—1
pr.Stück—6——6——12
pr. Stück–—6———6—2

pr. Stück—— 5535—

pr.#CSttr.— S — 4 —1-

pr.Cr. —— — 8 ——1—

pr. Ctr. —16 L2

pr. Ctr. 1-6K —1
dKre. Stückk 12—1A

pr. Eimer. 1——— ———2

oder

pr. 14 Ctr.

pr. Ctr. — 6 1— 421—1—

pr. Stuck — 3 — a21 —1——

pr. Stuct — 161— 1161 — — 9

pr. Stück—2—12—6

pr. Stückk—–SF7

pr. Stück—1——— I—

1
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Benennung der Gegenstande.

Wildpret, kleines, und zwar:

Hasen
Kaninhhhen

— in einzelnen Stücken, (zerhauen)

Wolle, s. Baum= und Schafwolle.

Würste, geraucherte, s. Fleisch.

Z.
Zimmet oder Kanehl, Bluthen und Rinde, s. Raterial-

waaren.

Zink oder Spiauter, ohers
— Bleche

Zinn- Stangen- und Blockzinn, .....

—MaarenjederArt,.......
Zinnober, s. Materialwaaren.

Zucker aller Art, Farin, Candis, s. Materialwaaren.

Zuckerwerk, Confituren, Confect, Pfefferkuchen, .
Zwiebeln, ........

. ri r—i ' 4

4

Ausgegeben zu Dresden, am 10ten April 1322.

Nach

Gewicht,
Stück, oder

Gefäß.

pr. Stück

pr. Stück

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ctr.

pr. Ckr.

pr. Ctr.

3o lI.

Vom Vom Vom

Eingang. Ausgang. Durchgang.
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